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Das unten genannte Lehrbuch des landwirtfchaftlichen Bauwefens enthält zahl-
reiche Abbildungen von Bauernhäufern“ä

Vom Wohnhaufe eines franzöfifchen Landwirtes ift der Grundrifs des Erd—
gefchoffes (Arch.: Goffez‘; Fig. 413365) dargef’cellt. , _

Es beiteht aus Erdgefchofs, einem Obergefchofs und niedrigem Dachgefchofs. In erfterem befindet
fich an der Ecke die kleine Schreibßube für den Befitzer, unmittelbar von einem Flur aus zugänglich;
daran flöfst ein Familienzimmer, das zugleich als Efs-
zimmer dient. Die Mitte nehmen eine geräumige Küche Fig: 413.
mit Speifekammer und die Spülküche ein.. Daneben liegt

die für den Tagesaufenthalt beilimmte und auch als Efs—

raum dienende Gefmdeflube; f1e hat unmittelbaren Zu-

gang aus dem Freien und fleht, wie das Efszimmer der

Familie, mit der Küche in Verbindung. Zwei Treppen Z“"- „

führen nach dem oberen Stockwerke und dem Dach- [Glenn

gefchofs. Hier finden {ich das Schlafzimmer der Eltern,

 

die Schlafzimmer der Kinder —— Knaben und Mädchen

getrennt —, die Fremdenzimmer, die Räume für das weib- Wohnhaus eines franzöfifchen Landwirtes.
liche Gefinde — die Knechte fchlafen in den Ställen —, ' Erdgel’chofs3fifi). _ 11'400 w_ Gr.
VVäfchekammer, Aborte mit Wafferfpülung und Speicher Arch.: Go[et.
vor. Der aus dem Freien zugängliche Keller iit zur

Aufnahme der Getränke beftimmt. Backhaus und Wafchhaus liegen im VVir'tfchaftshofe in der Nähe
der Küche, der Holzflall neben dem Schuppen.

7. Kapitel.

Herrfchaftliche Wohnungen, Paläfte und Schlöffer.

a) Herrfchaftliche Einfamilienhäul‘er in der Stadt.

Das umfangreiche Wohnhaus, welches zum ausfchliefslichen Gebrauche des
Befitzers, feiner Familie und Dienerfchaftbeftimmt ift, fell herrfchaftliches Haus
genannt werden. Höchft felten und nur bei befonders wertvollem Bauplatze in
bevorzugter Lage tritt der Fall ein, dafs ein Teil eines folchen Haufes zugleich
einem anderen Bewohner dient, Fälle, die in Berlin und Wien vereinzelt vorkommen.

Die aufserordentlichen Verfchiedenheiten herrfchaftlicher Familien in Hinf1cht
auf gefellfchaftliche Stellung, auf Reichtum, Zahl 'der Familienglieder, auf befondere
Gewohnheiten und Anfprüche, in Hinf1cht auf Klima, Sitte u. f. W. find fo weit
auseinandergehende, dafs manche bürgerliche Wohnung das Anrecht hätte, hier
aufgenommen zu werden, während zugleich öfters der umgekehrte Fall eintreten
müfste, wenn es fich um herrfchaftliche Wohnungen geringer Gröfse handelt.

Der Sprachgebrauch unterfcheidet oft das herrfchaftliche Wohnhaus vom Palalte.
Der Unterfchied zwifchen beiden liegt wohl darin, dafs bei letzterem, unter Annahme
einer mindeft gleichen Anzahl von Räumen wie im Herrfchaftshaufe, diefe Räume
felbi’c gröfser, fiattlicher, mehr auf Repräfentation gerichtet, auftreten und dafs auch
die Architektur felbf’c — Aufsen- wie Innenarchitektur — den Charakter des Mo-
numentalbaues t1ägt.

 

355) TIEDEMANN,L. v. Das landwirthfchaftliche Bauwefen. 3. Aufl. Halle 1898.
366) Nach: Encyclopédie d'arc/l. 1882, S. 32.


